






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































AN2017 4 39 Schoemann



















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 139KB Größe
 28 Downloads
 616 Ansichten






 Kommentar


























G r a p h i k- D e s i g n * We b - D e s i g n * P h o t o g r a p h i e



Ich freue mich sehr, dass ihr mich gefunden habt Graphik- Web- & Photo-Design by Sita Behrendt www.sita-photographie.de • [email protected] www.sita-design.de • [email protected] Lüneburg • Mobil 0176 - 445 999 52



Sita Graphik- & Photo-Design ·



Behrendt



·



Sita Behrendt Langenstücken 105 21335 Lüneburg



An Herr Schömann



25489 Haseldorf Lüneburg, den 17. Januar 2017



ANGEBOT Betrifft



Anfrage vom



Angebots-Nr.



Fotografie



17. Januar 2017



AN2017-4-39



Liebe Herr Schömann, ich danke Ihnen für Ihre Anfrage vom 16. Januar 2017 und biete Ihnen folgende FotografiePaket-Leistungen zum Auswählen an:



- An- & Abfahrt nach 25489 Haseldorf, ca 92 km Euro 55,20 Beginn: 15:00 Uhr, am 16.09.2017 - Shooting vor Ort 6-8 Stunden Vorbereitung, Trauung, Empfang, Anschließende Feier (50-100 Gäste), Brautpaarshooting



Hier eine Auswahl an Paketen Paket I: - Best of - Auswahl - 50 Motive (i.d.R. mehrere Bearbeitungs-Versionen einiger Motive, sprich: es werden mehr als 50 Foto-Dateien geliefert) - Professionelle Bildbearbeitung von Best Of Euro 750,00 - Retusche und Optimierung, künstlerische Bildbearbeitung - 50 Print-Abzüge. Fotos in erstklassiger Fachlabor-Qualität belichtet auf FUJIFILM Glanz Fotopapier (250 g/m²) 10 x 15 cm Euro 100,00 inkl. Organisation, Bearbeitung & Bestellung zusätzlich



Paket II: - Best of - Auswahl - 100 Motive (i.d.R. mehrere Bearbeitungs-Versionen einiger Motive) - Professionelle Bildbearbeitung von Best Of Euro 960,00 - Retusche und Optimierung, künstlerische Bildbearbeitung - 100 Print-Abzüge. Fotos in erstklassiger Fachlabor-Qualität belichtet auf FUJIFILM Glanz Fotopapier (250 g/m²) 10 x 15 cm Euro 150,00 inkl. Organisation, Bearbeitung & Bestellung zusätzlich Seite 2 von 4
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Sita Graphik- & Photo-Design



Behrendt Lüneburg, den 17. November 2016



ANGEBOT SEITE 3



VON



4



Paket III: - Best of - Auswahl - 200 Motive (i.d.R. mehrere Bearbeitungs-Versionen einiger Motive) - Professionelle Bildbearbeitung von Best Of Euro 1.400,00 - Retusche und Optimierung, künstlerische Bildbearbeitung - 200 Print-Abzüge. Fotos in erstklassiger Fachlabor-Qualität belichtet auf FUJIFILM Glanz Fotopapier (250 g/m²) 10 x 15 cm Euro 230,00 inkl. Organisation, Bearbeitung & Bestellung zusätzlich



- Lieferung der Bilder per Internet / Dropbox in der höchstmöglichen Größe von 20x30 cm in einer Auflösung von 300 dpi, gerne auch auf USB-Stick



Zusatzbuchungen möglich: - Fotobuch inklusive Erstellung, Bearbeitung ja nach Seitenanzehl (Absprache) Preis-variabel



Euro



200,00



- Photobooth, Aufstellung, Einrichtung für 6 Stunden



Euro



300,00



Die Aufnahmen sind ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt. Einräumung der Nutzungsrechte (§ 31,3 UrhG) ist inklusive. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Mehrwertsteuersatz von 7% ist inklusive. Das Angebot ist freibleibend. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



Wenn Ihr Fragen habt, kontaktiert mich sehr gerne per Telefon. Sollte ich nicht erreichbar sein, sprecht mir bitte auf meine Mailbox, damit ich mich zeitnah bei Euch melden kann. Ich freue mich auf Euren Anruf.



Herzliche Grüße Sita Behrendt
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Allgemeine Geschäftsbedingungen



1. Urheberschutz und Nutzungsrechte 1.1 Durch die Auftragserteilung erfolgt die Schließung eines Urheberwerkvertrags. Vertragsgegenstand ist die Schaffung des in Auftrag gegebenen Werkes sowie die Einräumung von Nutzungsrechten an diesem Werk. Es gelten die Vorschriften des Werkvertragsrechtes und des Urheberrechtsgesetzes. 1.2. Die Arbeiten (Entwürfe, Werkzeichnungen und Fotografien) sind als persönliche geistige Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz geschützt, dessen Regelungen auch dann als vereinbart gelten, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. 1.3. Ohne Zustimmung des Fotografen/Grafikers dürfen seine Arbeiten einschließlich der Urheberbezeichnung weder im Original noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung auch von Teilen des Werkes ist unzulässig. 1.4. Die Werke des Fotografen/Grafikers dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im vereinbarten Umfang verwendet werden. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung gilt als Zweck des Vertrages nur der vom Auftraggeber bei Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck. Das Recht, die Arbeiten in dem vereinbarten Rahmen zu verwenden, erwirbt der Auftraggeber mit der Zahlung des Regelhonorars. 1.5. Wiederholungsnutzungen (z.B. Nachauflage) oder Mehrfachnutzungen (z.B. für ein anderes Produkt) sind honorarpflichtig; sie bedürfen der Einwilligung des Fotografen/Grafikers. 1.6. Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte bedarf der Einwilligung des Fotografen/Grafikers. 1.7. Über den Umfang der Nutzung steht dem Fotografen/Grafikers ein Auskunftsanspruch zu. Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes zu. Die vom Fotografen hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den privaten Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. Die Übertragung von Nutzungsrechten bedarf einer gesonderten Vereinbarung und Vergütung. Überträgt der Fotograf Nutzungsrecht an seinen Werken, ist, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe von Nutzungsrechte an Dritte bedarf der besonderen Vereinbarung. Der Besteller eines Bildnisses i. S. von § 60 UrhG hat kein Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen und zu verbreiten, wenn nicht die entsprechenden Nutzungsrechte übertragen worden sind. Bei der Verwertung der Lichtbilder, für nicht private Zwecke und Veröffentlichung im Internet verlangt der Fotograf, sofern nichts anderes vereinbart wurde, als Urheber des Lichtbildes genannt zu werden (Foto: © www.sita-photographie.de). Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt den Fotografen zum Schadensersatz. Die Negative / Daten in digitaler Form, verbleiben beim Fotografen. Eine Herausgabe der Negative / Daten in digitaler Form, an den Auftraggeber erfolgt nur gegen gesonderte Vereinbarung.



2. Vergütung / Honorar 2.1. Eigentumsvorbehalt. Für die Herstellung der Lichtbilder wird ein Honorar zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Lichtbilder Eigentum des Fotografen. 2.2. Hat der Auftraggeber dem Fotografen keine ausdrücklichen Weisungen hinsichtlich der Gestaltung der Lichtbilder gegeben, so sind Reklamationen hinsichtlich der Bildauffassung, sowie der künstlerisch-technischen Gestaltung ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Aufnahmeproduktion Änderrungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Der Fotograf behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnenen Arbeiten. 2.3. Die Berechnung der Honorare richtet sich nach dem Tarifvertrag für DesignLeistungen SDSt/AGD, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden. Honorare sind Nettobeträge, die zuzüglich Mehrwertsteuer zu entrichten sind. 2.4. Eine unentgeldliche Tätigkeit, insbesondere die kostenfreie Schaffung von Entwürfen, ist nicht berufsüblich. 2.5. Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers aus technischen, gestalterischen und anderen Gründen und seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluß auf das Honorar, sie begründen auch kein Miturheberrecht, es sei denn, daß dies ausdrücklich vereinbart worden ist.



3. Fälligkeit des Honorars 3.1. Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig. Alle Honorare sind ohne Abzug zahlbar. Werden Arbeiten in Teilen abgeliefert so ist das entsprechende Teilhonorar jeweils bei Ablieferung des Teiles fällig. Erstreckt sich die Ausführung eines Auftrages über einen längeren Zeitraum oder erfordert er vom Fotograf/Grafiker hohe finanzielle Vorleistungen, so sind angemessene Abschlagszahlungen entsprechend dem erbrachten Arbeitsaufwand zu leisten, und zwar 1/3 der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 1/3 nach Fertigstellung von 50% der Arbeiten, 1/3 nach Ablieferung. 3.2. Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers kann der Fotograf/Grafiker Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank verlangen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens bleibt davon unberührt.



4. Zusatzleistungen, Neben- und Reisekosten 4.1. Reisekosten und Spesen für Reisen, die nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zwecks Durchführung des Auftrages erforderlich sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten. 4.2. Die Vergabe von kreativen Fremdleistungen oder die Vergabe von anderen Fremdleistungen (z.B. Scans, Belichtung, Druck, Versand, JavaScript-, Perl-, Datenbank-Programmierung) nimmt der Fotograf/Grafiker nur aufgrund einer



mit dem Auftraggeber getroffenen Vereinbarung in dessen Namen und auf dessen Rechnung vor. Der Auftraggeber stellt den Fotograf/Grafiker von hieraus resultierenden Verbindlichkeiten frei die sich aus dem Vertragsabschluß ergeben. 4.3. Der Fotograf/Grafiker ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Fotograf/Grafiker dafür eine entsprechende Vollmacht zu erteilen.



5. Haftung 5.1. Der Fotograf verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen, insbesondere ihm überlassene Aufnahmeobjekte, Vorlagen, Filme, Displays, Layouts, Datenträger sorgfältig zu behandeln. Er haftet für entstandene Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 5.2. Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ist eine Haftung des Grafikers nicht ausgeschlossen. Ein über den Materialwert hinausgehender Schadenersatz ist ausgeschlossen. 5.3. Die zur Erstellung und Verbreitung der Präsentationen notwendigen Daten bzw. Negative und Datenträger werden beim Fotograf/Grafiker als Sicherheitskopie archiviert. Der Fotograf/Grafiker verpflichtet sich, unveröffentlichte Daten vertraulich und gegenüber Dritten unzugänglich aufzubewahren. Für Datenverlust oder Datenentwendung aufgrund höherer Gewalt oder Zugriff durch Dritte, der durch die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen nicht abgewendet werden kann, wird keine Haftung gewährt. 5.4. Er ist berechtigt, falls nicht anders vereinbart, fremde und eigene Negative nach 2 Jahren zu vernichten. Für Beschädigungen und Vernichtung der Negative haftet er nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 5.5. Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks beim Grafiker geltend zu machen. Danach gilt das Werk als mangelfrei abgenommen. 5.6. Der Fotograf ist berechtigt, Fremdlabors zu beauftragen. Er haftet nur für eigenes Verschulden und nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten. Falls ein Schaden durch das Fremdlabor verursacht wurde, tritt er seine Schadensersatzansprüche gegen das Fremdlabor an den Auftraggeber ab. Retuschen und Kaschierarbeiten erfolgen ausschließlich auf Gefahr des Auftraggebers, sowie nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 5.7. Eine Haftung für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtlichen Zulässigkeit seiner Arbeiten wird vom Fotograf/Grafiker nicht übernommen; gleiches gilt für deren Schutzfähigkeit. 5.8. Soweit der Fotograf/Grafiker auf Veranlassung des Auftraggebers Fremdleistungen in dessen Namen und auf dessen Rechnung in Auftrag gibt, haftet er nicht für die Leistungen und Arbeitsergebnisse der beauftragten Leistungserbringer. 5.9. Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks beim Fotograf/Grafiker geltend zu machen. Danach gilt das Werk als mangelfrei abgenommen. 5.10. Bei berechtigten Beanstandungen ist Sita Behrendt zunächst nach ihrer Wahl zur Nachbesserung und /oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. 5.11. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Darüber hinaus ist die Haftung für Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, ausgeschlossen. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens Sita Behrendt. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. Die Auftragnehmerin ist berechtigt eine Kopie anzufertigen.



6. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen 6.1 Für den Fotograf/Grafiker besteht im Rahmen des Auftrages Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Der Grafiker behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten. 6.2. Verzögert sich die Durchführung des Auftrages aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann der Designer eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann er auch Schadenersatzansprüche geltend machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt. 6.3. Der Auftraggeber versichert, daß er zur Verwendung aller dem Designer übergebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber den Designer von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.



7. Haftung und Entschädigung: Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind mit Ausnahme der nachfolgend in Ziffer 2 aufgeführten Punkten ausgeschlossen. 8. Schlußbestimmungen 8.1 Erfüllungsort für beide Teile ist Lüneburg. 8.2 Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer der vorstehenden Bestimmungen läßt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Bestimmungen ist durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck soweit wie möglich verwirklicht. 8.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
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Nr. 39 

vor 1 Tag - Kurs-Nr. 31125IP. Work-Life-Balance - Stress bewÃ¤ltigen. Impulsworkshop ...... ber, 13:30 Uhr: In Hell- mitzheim wird der Kirch- weihbaum noch.
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KW 39 

Dienstag. Ãœberbackene Maultaschen-Lasagne (A,D,G,) mit Tomatensauce. Kibaquark (G). I. Mittwoch. F FischstÃ¤bchen (CD). | smit Kartoffel-Blumenkohl-PÃ¼ree ...
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hace 7 días - SJ2018CV07192 11/09/2018 03:51:39 p.m. Página 1 de 4. Page 2. SJ2018CV07192 11/09/2018 03:51:39 p.m. Págin
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No.Zl~.~.39.!. - Minsa 

Visto el Expediente N" 12-02813-001, que contiene la Nota Informativa N" ... Que, en ese sentido, mediante Carta N° 014-
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Capitulo 39 | Guyton 

por el proceso de la ventilación. La Figura 39-4 muestra el efecto de la ventila- ción alveolar y de la tasa de absorció
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Federer-Nadal, capítulo 39 

16 mar. 2019 - Tiempo: 1' 24"14c. Cuid.: R.Vega Stud:Federico Y Miguel (az). El .... CIAL DUBAI (Nº 8) Fondo del lote, i
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. Tel. +39 06 66177001 - Fax +39 06 66177602 

23 oct. 2012 - +39 06 66177001 - Fax +39 06 66177602. Codice Fiscale 80102590587 e-mail: [email protected].
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Parashah 39: Hukkat (Regulación) 

Parashah 39: Hukkat (Regulación) B'midbar 19:1-22:1. [En años regulares leer con Parashah 40, en años bisiestos leer por
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Nr. 39 / 2016 

30.09.2016 - Tel. 0836570 21 99,. E-Mail: [email protected]. Forstrevier Wertach (AELF Kempten). Bahnhofstr. 12, 87497 Wertach. Sprechzeit im Büro,.
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39.R.9.. - Minsa 

interpuesto por la seÃ±ora Gloria DÃaz Paz, contra la ResoluciÃ³n Directoral NÂ° 090. 2009-0GGRH/SA;. CONSIDERANDO: Que
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39 - Steck AG Bigenthal 

19 - - 200 I 210 25 ' 1a - - 200. 210. - 2m - 2m. 15 - 190 22 _ . .. . . - 250 15 - -- - - - 250 190. _ l l l l l l l l. 1400 1000 2200 2000 3000 r.rr.rr1. r.p.m.. N Power curve - 80I12691'CEE - ISO 1585 -. NB Power curve - ISO 3046 - IFN -. NA Power










 


[image: alt]





WORDWISE CHAPTER 39 PDF 

Read Online Now wordwise chapter 39 Ebook PDF at our Library. ... wordwise chapter 39 are a good way to achieve details about operating certainproducts.
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39 € 29 € 10 10 

salvo error tipográfico o fin de existencias. Promoción válida del 1 de junio al 31 de julio de 2018. 49€. ,90. 39 €. ,9
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Intermediate PVP 39 01 
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Anfrage 39. Herbst2017_Cup.cdr - Werbellinseecup 

(Name, Vorname des Anmelders/Vertreter des Vereins). (Tel./Privat). (Tel./Dienstlich) .
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Preis pro Person: 39 

... Keramik und böhmischen Leckereien. Versäumen Sie nicht den Glühwein oder einen Punsch mit Trdelník. Der. Zauber der böhmischen Weihnacht stimmt Sie ...
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39-15news Immobilien-News der Woche (39. KW) - PB3C 

nen biete den AktionÃ¤ren von LEG 3,3 eigene neue Aktien je LEG-Papier. Aktuell .... Handelsberatung auf WALLSTREET ONLINE am 24.9. Kommunen .... Veranstaltung lernen Sie sowohl Vertreter von Stiftungen kennen, die Ã¼ber ihre.
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39-15news Immobilien-News der Woche (39. KW) - PB3C 

Die Dr. ZitelmannPB. GmbH ist seit 15 Jahren das fÃ¼hrende Beratungsunternehmen in Deutschland fÃ¼r die. Positionierung und Kommunikation von Immobilien- ...
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No.{?tf::39.?. - Minsa 

2009, se declaró infundada la solicitud interpuesta por el recurrente, por cuanto se ... vacaciones remuneradas salvo ac
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